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Begleitendes Fahren mit 17 
 
 

Mangelnde Erfahrung ist das Kernproblem von jungen 

Führerscheinbesitzern. Ihr eignes Können überschätzen sie oft - 

kritische Situationen unterschätzen sie. Deshalb ist das Risiko 

eines Autounfalls für diese jungen Frauen und Männer wesentlich 

höher. Die traurige Bilanz: Fast jeder vierte aller Verkehrstoten in 

Bayern ist zwischen 18 und 24 Jahre alt. 

 

Um die Sicherheit der jungen Fahrer und ihrer Beifahrer zu 

erhöhen, sollen sie mehr Erfahrungen sammeln. Die Grundidee des 

Begleitenden Fahrens heißt: 

 
Mehr Praxis - mehr Beratung - mehr Erfahrung 

 
und damit 

 
weniger Risiko - weniger Gefahren - weniger Unfälle. 

 

Hinweis: 
 
Die Informationen auf dieser Seite sind nur zutreffend, wenn sie die 

Fahrerlaubnis der Klasse B und - sofern gewünscht - der Klasse BE 

bereits ab Vollendung des 17. Lebensjahres und nicht erst ab 

Vollendung des 18. Lebensjahres erwerben wollen. 

 

Während des Begleitenden Fahrens kann die mit Auflagen versehene 

Fahrberechtigung für Pkws bereits ab 17 Jahren erworben werden. 

Nach bestandener Fahrprüfung und dem Erhalt der entsprechenden 

Prüfungsbescheinigung dürfen die Jugendlichen bis zu ihrem 18. 

Geburtstag nur gemeinsam mit einer Begleitperson fahren, die vorher 

namentlich benannt und eingetragen wurden. 
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Voraussetzungen: 

 Antragstellung frühestens mit 16 1/2 Jahren 

 Schriftliche Zustimmung der gesetzlichen Vertreter  

 Benennung mindestens einer Begleitperson, die folgende 

Voraussetzungen erfüllt:  

 Vollendung des 30. Lebensalters 

 seit mindestens 5 Jahren ununterbrochen im Besitz der 

Klasse B (Pkw, Nachweis durch eine EU- / EWR oder einer 

schweizerischen Fahrerlaubnis)  

 nicht mehr als 1 Punkt im Fahreignungsregister  

 Theoretische Prüfung frühestens 3 Monate vor dem Erreichen des 

Mindestalters (17 Jahre) 

 Praktische Prüfung frühestens 1 Monat vor dem Erreichen des 

Mindestalters (17 Jahre) 

Was gibt es zu beachten? 

 Nach Bestehen der praktischen Fahrerlaubnisprüfung erhalten 

Sie frühestens mit Vollendung des 17. Lebensjahres eine 

Prüfungsbescheinigung  

 Sie dürfen nur mit den in der Prüfungsbescheinigung 

eingetragenen Begleitpersonen fahren  

 Erst ab Vollendung des 18. Lebensjahres erhalten Sie den EU-

Kartenführerschein bei der Führerscheinstelle unter Abgabe der 

bisherigen Prüfbescheinigung  

Erforderliche Unterlagen 

 

 Personalausweis (mit aktueller Wohnadressangabe) in Kopie oder  

 Reisepass  mit  amtlicher Meldebescheinigung in Kopie  

 aktuelles biometrisches Passbild (35 x 45 mm)  

 Teilnahmebescheinigung "Erste-Hilfe-Kurs"  

 Sehtestbescheinigung (bei Antragstellung nicht älter als 2 Jahre)  

 Vorlage für Unterschrift und Foto für die Fahrerlaubnis 

https://formular-

server.de/BT_FS/findform?shortname=Scanv_Kontrollblatt&formteci

d=2&areashortname=bt_oe 

https://formular-server.de/BT_FS/findform?shortname=Scanv_Kontrollblatt&formtecid=2&areashortname=bt_oe
https://formular-server.de/BT_FS/findform?shortname=Scanv_Kontrollblatt&formtecid=2&areashortname=bt_oe
https://formular-server.de/BT_FS/findform?shortname=Scanv_Kontrollblatt&formtecid=2&areashortname=bt_oe
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Für die Begleitperson müssen dem Antrag folgende Unterlagen 
beigelegt werden: 

 Kopie Personalausweis (mit aktueller Wohnadressenangabe) oder  

 Kopie Reisepass  mit  amtlicher Meldebescheinigung 

 Kopie des aktuellen Führerscheins  

 

Sie finden das entsprechende Antragsformular sowie den 

Zusatzantrag auf der Homepage der Fahrerlaubnisbehörde der Stadt 

Bayreuth  

https://formular-
server.de/BT_FS/findform?shortname=Begleitendes_Fahren&formtecid=2&area
shortname=bayreuth 
 
https://formular-

server.de/BT_FS/findform?shortname=Zusatzantr_Fahren17&formtecid=2&are

ashortname=bayreuth 

 

Antragsgebühren: 

Die nachstehenden Gebühren berücksichtigen nur den Regelfall  

 Bearbeitungsgebühr mit Probezeit 44,70 EUR 

 Bearbeitungsgebühr ohne Probezeit 43,90 EUR (nur falls Klasse A1 

vorhanden) 

 zuzüglich Prüfbescheinigung 8,70 EUR 

 zuzüglich Überprüfung der Begleitpersonen 

o 7,00 Euro, bei Personen, deren aktueller Führerschein 

durch die Stadt Bayreuth ausgestellt wurde 

o 9,00 Euro, bei Personen, deren aktueller Führerschein 

durch eine andere Führerscheinstelle ausgestellt wurde 

 In der Bearbeitungsgebühr sind die Kosten für die Ausstellung 

des EU-Karten-Führerscheins ab Vollendung des 18. Lj. enthalten 

 

Es besteht die Möglichkeit, als Vorbereitung auf die Eigenschaft als 

Begleiter, an einem Einführungsvortrag bei der Kreisverkehrswacht in 

Bayreuth teilzunehmen 

 

Informationen und Termine dazu finden Sie unter:  

 

www.verkehrswacht-bayreuth.de 

https://formular-server.de/BT_FS/findform?shortname=Begleitendes_Fahren&formtecid=2&areashortname=bayreuth
https://formular-server.de/BT_FS/findform?shortname=Begleitendes_Fahren&formtecid=2&areashortname=bayreuth
https://formular-server.de/BT_FS/findform?shortname=Begleitendes_Fahren&formtecid=2&areashortname=bayreuth
https://formular-server.de/BT_FS/findform?shortname=Zusatzantr_Fahren17&formtecid=2&areashortname=bayreuth
https://formular-server.de/BT_FS/findform?shortname=Zusatzantr_Fahren17&formtecid=2&areashortname=bayreuth
https://formular-server.de/BT_FS/findform?shortname=Zusatzantr_Fahren17&formtecid=2&areashortname=bayreuth
http://www.verkehrswacht-bayreuth.de/
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Bei Hauptwohnsitz im Stadtgebiet Bayreuth sind die entsprechenden 

Anträge in der Fahrerlaubnisbehörde der Stadt Bayreuth zu stellen. 

 

Eine persönliche Vorsprache zur Antragstellung ist grundsätzlich nicht 

erforderlich. Falls es dennoch gewünscht wird, bitten wir Sie die 

Vorsprache nur in wichtigen Angelegenheiten zu vereinbaren. 

 

Die Anträge können sowohl im entsprechenden Briefkasten des 

Straßenverkehrsamtes, Dr.-Franz-Str. 4, 95445 Bayreuth bzw. des 

Rathauses 1, Luitpoldplatz 13, 95444 Bayreuth, eingeworfen als auch 

postalisch zugestellt werden.  

 

Mittlerweile haben Sie auch die Möglichkeit über das Bürger-

Service-Portal der Stadt Bayreuth Führerscheinanträge zu stellen. 

Über nachfolgenden Link kommen Sie direkt in das Bürger-Service-

Portal, wo Sie auch weitere Hinweise finden: 

https://www.buergerserviceportal.de/bayern/bayreuth/igvfsw 

 

Eine Abholung bzw. eine persönliche Vorsprache kann aufgrund der 

aktuellen Situation nur noch mit Terminvergabe erfolgen. Bitte 

kontaktieren Sie uns vorab entweder telefonisch oder über unsere 

E-Mail-Adresse 

(fahrerlaubnisbehoerde@stadt.bayreuth.de) 

 

Die Gebühren werden Ihnen in Rechnung gestellt, sofern eine persönliche 

Vorsprache zur Antragstellung nicht erfolgte. 

 

 

Rechtsgrundlagen 

Straßenverkehrsgesetz (StVG)  

Verordnung über die Zulassung von Personen zum Straßenverkehr 

(Fahrerlaubnis-Verordnung - FeV)  

https://www.buergerserviceportal.de/bayern/bayreuth/igvfsw
mailto:fahrerlaubnisbehoerde@stadt.bayreuth.de
http://bundesrecht.juris.de/stvg/
http://bundesrecht.juris.de/fev_2010/
http://bundesrecht.juris.de/fev_2010/

